
E I N L A D U N G 
 
 

zu der am Montag, dem 30.1.2012, um 17.30 Uhr im Festsaal des 
Tierschutzkompetenzzentrums stattfinden 

 
 

Ordentlichen Hauptversammlung 
 

des Landestierschutzvereines Kärnten – Verein für Tier-, Natur- und Umweltschutz 
 
 
TAGESORDNUNG: 
 
1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Tätigkeitsbericht des Vereinsvorstandes 
3. Genehmigung des Tätigkeitsberichtes; auf Vorschlag der Rechnungsprüfer Erteilung 

der Entlastung des Vereinsvorstandes 
4. Wahl eines Stellvertreters für den Kassier 
5. Änderung der Satzungen 
6. Planrechnung für das Jahr 2012 
7. Diskussion und Abstimmung über die 2. Baustufe des Tierschutzkompetenzzentrums 
8. Leistungsvertrag mit dem Land Kärnten 
9. Anträge des Vorstands 
10. Allfälliges 
 
 
Nach § 9 der Satzungen des LTSV Kärnten müssen Anträge zur Beschlussfassung durch die 
Hauptversammlung spätestens vierzehn Tage vor der Hauptversammlung schriftlich beim 
Vereinsvorstand in Klagenfurt, Judendorfer Straße 46, eingebracht werden, und diese Anträge 
müssen von mindestens 15 Mitgliedern, ausgenommen Jungmitgliedern, unterfertigt sein. 
 
Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Fünftel der Mitglieder 
anwesend ist; für den Fall der Beschlussunfähigkeit findet eine halbe Stunde nach Beginn der 
ausgeschriebenen Hauptversammlung eine neue Hauptversammlung statt, die in jedem Fall 
beschlussfähig ist. 
 

 
 

 
Die Präsidentin 

Dr. Marina ZUZZI-KREBITZ 

 


